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Zentrale  

   
Eisenbahn -Bundesamt , Postfach 20 05 65 , 53135 Bonn  

 
██████ ▍
███▍█████████▎
███████ ▍
▍
█████ ▍██ ▍

Bearbeitung:  Referat 11 

Telefon:  +49 (228) 9826-0 

Telefax:  +49 (228) 9826-9199 

E-Mail:  Ref11@eba.bund.de 

Internet:  www.eisenbahn-bundesamt.de 

Datum:  21.09.2021 

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben)  EVH-Nummer :  

1160-11ra/055-1124#068   
 
Betreff:  Eingangsbestätigung 
Bezug:  Ihr Antrag auf Informationszugang vom 07.09.2021 [#227951] 
Anlagen:  0 

 

Sehr geehrter Herr ███,  

 

Ihren Antrag auf Zugang zu  den aktuellen regionalen Zusätzen der Betriebszentralen der 

DB  Netz  AG  zur  DB  Ril  420  sowie  den  dort  erwähnten  Dispositionskonzepten  habe  ich 

erhalten.  
 

Nach vorläufiger Prüfung dürfte der Antrag als solcher nach §§ 1, 7  des Informationsfrei-

heitsgesetzes  (IFG)  zu  deuten  sein,  da  die o. g. Informationen für  sich  genommen  noch 

keinen Umweltbezug  i. S. d. § 2 Nr. 3  des Umweltinformationsgesetzes (UIG) aufweisen 

bzw. keine Verbraucherinformation i. S. d. § 2 Abs. 1 des Verbraucherinformationsgese t-

zes (VIG) darstellen. 

 

Um  zu  überprüfen,  ob  dem  Eisenbahn-Bundesamt  (EBA)  die  o.  g.  Informationen  in  ge-

speicherter  Form  vorliegen,  wird  zunächst  eine  hausinterne  Abfrage  durchgeführt.  Wir 

möchten  Sie  um  Verständnis  bitten,  dass die Suche  der  gewünschten  Unterlagen einige 

Zeit in Anspruch nehmen wird.  

 

Vorsorglich  mache  ich Sie  darauf  aufmerksam,  dass für  Auskünfte  Gebühren nach  §  10 

IFG in Verbindung mit der der Informationsgebührenverordnung (IFGGebV) erhoben wer-
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den. Die Gebühren bemessen sich an der Höhe des Aufwandes und können bis zu 500, € 

betragen. 

 

Ergänzend weise ich Sie darauf hin, dass die Regionalen Zusätze der Betriebszentralen 

der DB Netz AG zur Richtlinie 420 – Stand: 13.06.2021 – unter folgendem Link zur Verfü-

gung stehen: 

 

https://fahrweg.dbnetze.com/resource/blob/4215354/e6ae5b27667f1fb7f2429b2b66ba4e5

f/rw_420-02_rz-data.pdf 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Elektronisch gezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 
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